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Hinweis zum Datenschutz für wahlhelfende Personen 
 

 
Sie werden mit diesem Hinweis über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

(z.B. Kontaktdaten, Staatsangehörigkeit, Zahlungsdaten) im Zusammenhang mit Wahlen 

und Abstimmungen gemäß den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DS-

GVO) informiert  

 
 

Verantwortlich für die Verarbeitung ist die 
Stadt Castrop-Rauxel  
Stabsstelle Ratsangelegenheiten 
Europaplatz 1 
44575 Castrop-Rauxel 
Telefon: 02305 106-2210 
E-Mail: ratsangelegenheiten@castrop-rauxel.de 

 
 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Stadt Castrop-Rauxel 
Datenschutzbeauftragter 
Europaplatz 1 
44575 Castrop-Rauxel 
Telefon: 02305 106-2330 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@castrop-rauxel.de 

 

 
 

 
Verarbeitungstätigkeit  

 
 

Datum der Anlegung:  
 

 

Datum der letzten Änderung: 

 

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 

 

 

Wahlen und Abstimmungen (wahlhelfende Personen) 

 

Zweck der Verarbeitung 
 

 

 
 
Berufung von Wahlvorstandsmitglieder, der Erstellung von 
Berufungsschreiben und die Sicherstellung des ordnungsge-
mäßen Ablaufs der Wahlen und Abstimmungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:stadtverwaltung@castrop-rauxel.de
mailto:datenschutzbeauftragter@castrop-rauxel.de
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Verarbeitungstätigkeit  

 
 
Rechtsgrundlage der Verarbei-
tungstätigkeit 
 

 

● Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO) 
 
● zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse 
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die der Stadt 
Castrop-Rauxel übertragen wurde (Art. 6 Abs. 1 lit. e) DS-GVO) 
in Verbindung mit den Vorschriften folgender Wahlgesetzte ver-
arbeitet: 
 
- Landeswahlgesetz und Landeswahlordnung NRW 
- Bundeswahlgesetz und Bundeswahlordnung 
- Gesetz über die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Par-
laments aus der Bundesrepublik Deutschland 
- Europawahlordnung 
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung NRW 
- Gesetz und Verordnung über das Verfahren bei Volksinitiativen, 
Volksbegehren und Volksentscheide  
- Satzung über die Durchführung von Bürgerbegehren und Bür-
gerentscheiden der Stadt Castrop-Rauxel 
 

 
Angabe der Kategorien von Emp-
fängern, denen die Daten offenge-
legt worden sind oder noch offen-
gelegt werden 
 
 
 
 
 

 
 innerhalb der Stadtverwaltung 

 

Ihre Daten werden – soweit erforderlich – innerhalb der Stadt 
Castrop-Rauxel nur an die Stellen übermittelt, die für die Erfüllung 
der Zwecke der Verarbeitung zuständig sind. Dies sind insbeson-
dere zur Planung der Einsätze der Wahlhelfer und Wahlhelferin-
nen sowie zur Auszahlung von Erfrischungsgeldes und zur Fest-
legung der Wahlräume. 
 

 
 externe Dienstleister (GKD Recklinghausen), der im Auftrag 

der Stadt Castrop-Rauxel die Daten verarbeitet. 
 

 externe Empfänger  
 

  und zwar – soweit erforderlich: 
                  

   Aufsichtsbehörde      Zivil- oder Verwaltungsgericht   
   Statistikämter            
   
   ____________________________ 
 
 

Anlass der Offenlegung: Erfüllung rechtlicher und gesetzlicher 
Verpflichtungen 

 

Übermittlung von personenbezo-
genen Daten an ein Drittland  
(= außerhalb der EU) 

 
 Datenübermittlung findet nicht statt und ist auch nicht 

     geplant 
 

 
Vorgesehene Fristen für die Lö-
schung der verschiedenen Daten-
kategorien 
 

 

Ihre personenbezogenen Daten werden nach der Erhebung nur 
so lange bei der Stadt Castrop-Rauxel gespeichert, wie dies unter 
Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
für die Erfüllung des Verarbeitungszwecks erforderlich ist. Ent-
sprechende Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten erge-
ben sich aus der Europawahlordnung 
 
 
Die auf Grund der Einwilligung erhobenen Daten werden nach der 
Wahl oder Abstimmung gelöscht, sobald diese nicht mehr benö-
tigt werden.  
. 
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Betroffenenrechte 
 

 
Nach der DS-GVO stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 
● Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu  
   Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DS-GVO). 
 
● Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung  
   zu (Art. 16 DS-GVO). 
 
● Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der  
   Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21  
   DS-GVO). 
 
● Soweit Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht  
   und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegeben- 
   enfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DS-GVO). 
 
 
Sollten Sie von Ihrem Recht Gebrauch machen, prüft die Stadt Castrop-Rauxel, ob die rechtlichen Vo-
raussetzungen hierfür erfüllt sind. 
 
 

 
 
 

 

Beschwerdemöglichkeit 
 

 
Ihnen steht ein Recht auf Beschwerde bei der  
 
Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestr. 2-4 
40213 Düsseldorf 
Telefon: 0211 38424-0 
Telefax: 0211 38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de  
 
zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegen datenschutzrechtliche 
Bestimmungen verstößt. 
 

 
 
 

 

Angabe Ihrer Daten 
 

 
Die Stadt Castrop-Rauxel benötigt Ihre personenbezogenen Daten für die Vorbereitung und Durchführung 
der Wahlen und Abstimmungen. Der Speicherung Ihrer Daten für zukünftige Wahlen und Abstimmungen 
können Sie jederzeit widersprechen. 
 
Wenn Sie die erforderlichen personenbezogenen Daten nicht oder unvollständig angeben, können Leis-
tungen nicht oder nur teilweise gewährt werden oder die Bearbeitung kann sich verzögern. 
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